
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2016/6/27 Ra 2014/18/0161
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2016

file:///


Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §20;

1. AsylG 2005 § 20 heute

2. AsylG 2005 § 20 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

3. AsylG 2005 § 20 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2013

4. AsylG 2005 § 20 gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. AsylG 2005 § 20 gültig von 01.01.2006 bis 30.06.2008

Rechtssatz

Der VfGH hatte sich zu § 20 AsylG 2005 idF vor der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 u.a. bereits mit einem Fall

befasst, in dem eine Asylwerberin zwar nicht behauptet hatte, dass sie bereits Opfer eines sexuellen Übergri@s

geworden sei, wohl aber, dass man ihr gedroht habe, sie zu vergewaltigen. Dabei hat er ausgesprochen, dass sich aus

den Gesetzesmaterialien ergebe, "dass der Gesetzgeber unter Bezugnahme auf und in Entsprechung von

Empfehlungen in einschlägigen internationalen Dokumenten die Anordnung tre@en wollte, dass die Einvernahme bzw.

gemäß § 20 Abs. 2 AsylG 2005 auch die Verhandlungsführung vor dem Asylgerichtshof schon dann durch Personen

desselben Geschlechts durchzuführen ist, wenn die Flucht aus dem Heimatstaat nicht mit bereits stattgefundenen,

sondern mit Furcht vor sexuellen Übergri@en begründet wurde" (vgl. VfGH vom 11. Dezember 2013, U 1914/2012 ua;

vgl. zuvor überdies insbesondere VfGH 12. März 2013, U 1674/12). Diese Rechtsprechungslinie hat der VfGH auch

jüngst wieder bekräftigt (vgl. VfGH 12. Juni 2015, U 1099/2013 ua).Der VfGH hatte sich zu Paragraph 20, AsylG 2005 in

der Fassung vor der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 u.a. bereits mit einem Fall befasst, in dem eine

Asylwerberin zwar nicht behauptet hatte, dass sie bereits Opfer eines sexuellen Übergri@s geworden sei, wohl aber,

dass man ihr gedroht habe, sie zu vergewaltigen. Dabei hat er ausgesprochen, dass sich aus den Gesetzesmaterialien

ergebe, "dass der Gesetzgeber unter Bezugnahme auf und in Entsprechung von Empfehlungen in einschlägigen

internationalen Dokumenten die Anordnung tre@en wollte, dass die Einvernahme bzw. gemäß Paragraph 20, Absatz 2,

AsylG 2005 auch die Verhandlungsführung vor dem Asylgerichtshof schon dann durch Personen desselben

Geschlechts durchzuführen ist, wenn die Flucht aus dem Heimatstaat nicht mit bereits stattgefundenen, sondern mit

Furcht vor sexuellen Übergri@en begründet wurde" vergleiche VfGH vom 11. Dezember 2013, U 1914/2012 ua;

vergleiche zuvor überdies insbesondere VfGH 12. März 2013, U 1674/12). Diese Rechtsprechungslinie hat der VfGH

auch jüngst wieder bekräftigt vergleiche VfGH 12. Juni 2015, U 1099/2013 ua).
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